
Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge (UMF) 
im Landkreis Böblingen – aktuelle Situation -

Jugendhilfe- und Bildungsausschuss       Montag ,  29.6.2015

Jugend 



Alter der betreuten UMF im Landkreis Böblingen

 15 minderjährige Flüchtlinge und 4 volljährig gewordene   
Flüchtlinge, 

 Von 3 weiblichen und 16 männlichen Jugendlichen bzw. 
jungen Erwachsene sind aktuell:

 1      15 Jahre

 5 16 Jahre

 9 17 Jahre

 4 18 Jahre 
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Herkunftsländer der betreuten UMF im Landkreis Böblingen 

 Herkunftsländer der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen:

 4  aus  Syrien ( eine junge Frau)

 3 aus Gambia

 3 aus Afghanistan

 2 aus Indien

 Weitere aus dem Kosovo, Guinea, Eritrea, Kamerun, Tschad, Äthiopien, 
Iran

 2 junge Frauen kommen aus Afghanistan und dem Iran  
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Unterbringung der UMF bzw. jungen Volljährigen 

 3 in Pflegefamilien (  bei 2 Verwandte)

 2 Inobhutnahme im Waldhaus

 2 in einer Wohngruppe im Landkreis Calw

 7 in Wohngruppen des Waldhauses in Hildrizhausen, 
Herrenberg und Warmbronn

2 in Wohngruppen des Vereins für Jugendhilfe in Böblingen 
und  eine bei den  Martin- – Bonhoeffer – Häusern in   
Steinenbronn 

 2 junge Menschen befinden sich im betreuten Jugendwohnen
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aktuelle Problemlagen bei den UMF 

 ab Mai 2015 direkte Zuweisung

 KJA Böblingen wird sofort Vormund für die Jugendlichen

 Erwartung der Aufnahme der Jugendlichen innerhalb  3  
Tagen

 Aktuell für 6 zugewiesene Jugendliche kein Platz  in einer 
Einrichtung im Kreis bzw. der Nachbarkreisen

 9 zusätzliche  Betreuungsplätze beim Waldhaus in den 
nächsten Monaten

 Einrichtung von weiteren Gruppe bei der Freien Trägern
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Ausblick für die weitere Aufnahme von UMF im LK Böblingen

 Bundesgesetzliche Neuregelung  Anfang 2016 wird erwartet

 Geplant ist die Verteilung nach dem Königsteiner  Schlüssel

 Aufnahme von 50+X UMF im Landkreis

 Suche nach anderen geeigneten Betreuungsformen 

 Betreutes Jugendwohnen

 Jugendwohngemeinschaften
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